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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,  

in oben genannter Sache wird neben den bereits vom Beschwerdegegner erbete-

nen Zahlen zu den Krankheits- und Todesfällen, die uns noch leider nicht vorlie-

gen, um weitere Auskunft gebeten: 

Die Bundeswehr hat fünf eigene Bundeswehrkrankenhäuser an fünf Standorten: 

 Hamburg,  

 Ulm, 

 Koblenz,  

 Westerstede und  

 Berlin. 
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Zwar werden nicht zwingend alle Soldanten in den Bundeswehrkrankenhäusern 

versorgt, etwa wenn sie erkranken, hospitalisiert werden müssen und sich zu die-

ser Zeit nicht in unmittelbarer Nähe zu einem Bundeswehrkrankenhaus befinden.  

Dennoch werden sicherlich die Statistiken der Hospitalisierung in den fünf Bun-

deswehrkrankenhäusern in den Jahren 2018 bis 2021 Aufschlüsse über die Ge-

fährlichkeit der Coronakrankheit einerseits und etwaige Nebenwirkungen durch 

Impfung erbringen.  

Wir bitten daher den Beschwerdegegner um Vorlage dieser konkreten Statistiken 

der fünf Bundeswehrkrankenhäuser. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Beate Bahner  
fachanwält in für medizinrecht 
mediatorin im gesundheitswesen 
 
 
 
 
 


